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Sie liriini JürinIJnimi.
Tcr Entwurf ctneS Weinstcuergesetzes lautet in

Bitten wichiigsten Bestimmungen:
8 1. Wein und Traubenmost, ferner dem Wein

ähnliche Getränke, unterliegen, wenn sie zum Ver-
brauch in: Inland bestimmt sind, einer in die Reichs-
ŝ he fließenden Abgabe (Weinsteucr ) in Höhe von
^0 v. H. ßos Wertes.

Wo in diesem Gesetze von Wein ohne nähere Bezeich--
nu »ß die Rede ist. sind darunter die in Absatz1 ans-
^fühlten Erzeugnisse zu verstehen.

8 2. Zur Entrichtung der Steuer ist verpflichtet,
wer Wein an seinen Verbraucher  abgibt, icrner wer
unvirstouerten Wein dem Verbrauch im egenen Haius-
wch oder Betriebe znführt und wer als Verbraucher
Wein aus dem Ausland bezieht.

Ais •Verbraucher ist anzusehen, wer Wern bezrevr,
ohne Hersteller oder Händler zu sein. Als Hersteller
oder Händler un Sinne dieses Gesetzes gilt nur, wer
leinen Betrieb gemäß 8 14  angcmeldct hat.

8 3. Die Steuerpflicht tritt ein bei Wein, der an
"neu Verbraucher abgegeben wird, mit dem Zeitpunkt
bor Absendnng  oder , wenn eine solche staitimdet,
w'.t p.>ui Zeitpunkt der Aushändigung an dleicn, bei
"»versteuertem Wein, der zum Verbrauch im eigenen

"ushalt oder Betrieb bestimmt ist mit dem Zeitpunkt
, rr  Entnahme ans den Lagervorräten und bei Wein,

on: Verbraucher ans dem Ausland bezieht, mit
Zeitpunkt des Ueberganges über die Zollgrenze.

Wer Wem gegen Entgelt im Inland an einen Ver¬
seuch.'', abgibt, hat diesem eine Rechnung  anszu-
ctIe!T< ans -er Name und Wohnort des Abgebenden

und des Beziehers, der Tag der Abgabe, die Art, Her-
"ust und -Menge des Weines, sowie dessen ste;>er-

Alichtiger Wert, ersichtlich sind.
Der Bundesrat kann Erleichterungen znlassen.
Ter steuerpflichtige Wein haftet ohne Rücksicht aus
Rechte Dritter für den Betrag der daraus ruhenden

Abgabe und kann, solange deren Entrichtung nicht
^ °lgt ist. von der Steuerbehörde mit Beschlag be-
legt werden.

8 4. Als steuerpflichtiger Wert gilt bei Wem, der
Entgelt an einen Verbraucher abgegeben ward.

J * diesem in Rechnung gestellte Preis , wobei Rabatt.
^ -Nsv-rgütimgan. Zahlungsabzügeund dergleichen un-
, ^ "cksjchfigt bleiben. Zum steuerpflichtigen Werte ge-
, nicht der Wert der unmittelbaren Umschließungen,
ŝ weil diese gesondert und zu angemessenen Beträgen
J!  Rechnung gestellt werden und der Wert der äußeren

^vacknngsmittel. Tie bis zum Zeitpunkt der Liew-
^ngm xiitstandenen Nebenkosten für Lieferung, Be¬
sudlung , Abfüllung, Ausstattung, Frachtversicherung,
t owinission und dergleichen sind in den st'.merpsli'ch-
'9etl  Wert einznrechnen.

0. ®em. der unentgeltlich an Verbraucher abgegeben,
der dem Verbrauch im eigenen Haushalt oder

Triebe zugeführt wird, ist nach dem Werte zu ver¬

steuern. der sich zur Zeit der Abgabe oder Zuführung
für gleiche oder gleichartige Weine für den Fall ihrer
Abgabe gegen Entgelt nach Absatz1 ergcbm würde.

Für die Bewertung von Wein, der von einem Ver¬
braucher aus dem Auslände eingeführt wird, gelten
die Grundsätze des Absatz 1 mit der Maßgabe, daß
in den steuerpflichtigen Wert der Eingangszoll sowie
die bis zum Uebergang über die Zollgrenze ent¬
standenen Fracht-, Versichernngs--, Löschungs-, Ein¬
lagerungs- und sonstigen Spesen eingerechnet werden.

8 5. Tie Steuer für Wein, der von einem Vcr-
braiickcr ans dem A u s I a n d bezogen wird, ist gleich¬
zeitig mit dem Eingangszoll zu entrichten. Iw übrigen
ward die Steuer auf die in einem Monat steuerpflichtig
gewordenen Weinmengen(8 3 Abs. 1) am letzten Tage
dieses Monats fällig und ist spätestens am 7. Tage des
nächstfolgenden Monats bea der Hebestellc einzuzahlen.

Wird die Zahlungsfrist wiederholt versäumt oder
liegen Wründe vor, die den Eingang der Steuer ge¬
fährdet erscheinen lassen, so kann die Steuerbehörde die
Bezabtnna oder Sicherstellung der Steuer bei Eintritt
der Steuerpflicht fordern.

Nebengebührcn, insbesondere für Quittungen und
Bescheinigungen der Steuerbehörden, werden nicht er¬
hoben.

8 ü. Der Steuerpflichtige hat spätestens am dritten
Werktage eines ieden Monats die im vorhergegangsnen
Monat steuerpflichtig gewordenen Weinmengen nach
näherer Bestimmung des Bundcsrats schriftlich bei
der Hebestelle durch eine .Erklärung anzumelden, in
der der steuerpflichtige Wert jeder einzelnen Wein-
abgabe oder Weinentnahmc in Uebercinstimmung mit
den kgii'männijchen Büchern ersichtlich zu machen und
durch Beifügung einer Abschrift der dein Verbraucher
erteilten Rechnung nachzuweisen ist. Für Wem, der
von einem Verbraucher ans dem Ausland eingeführt
ist. ist der steuerpflichtige Wert bei der Zollabfertigung
anzumclden.

8 7. Zweifel der Hebestellen an der Zulänglichkeit
der Wertanmeldunzensind, wenn sie nicht durch Prü-
tung der Geschäftsbücher behoben werden tonnen. von
einem P r ü s u n g s a m t e für W ef n b ew er t u n g
zu entscheiden, das mindestens zu zwei Dritteln init
Sachver  st ü n d i g en der beteiligten Erwerbsireise
besetzt ist. Im Einvernehmenmit den Landeszentral-
bcbörden bestimmt der Reichskanzler die Zahl der
Prüfungsämter, deren Sitz, Zuständigkeit. Besetzung
und Geschäftsordnung und beruft nach Anhörung von
Vertretungen des Gewerbes die Sachverständigen, von
denen tunlichst zwei Drittel ihre Tätigkeit als Ehren¬
amt ausüben sollen. Tie Hebestellen, welche die Ent¬
scheidung des Prüsungsamts anrusen, haben ihm mit
der Wertanmeldungund ihren Unterlagen eine Probe
des zu prüfenden Weins zu übersenden. Jeder In¬
haber von Wein ist verpflichtet, der Steuerbehörde
die Entnahme einer Probe zum Zwecke der Prüfung zu
gestatten. Für die entnommene Probe ist Vergütung
nach dem angemeldetcn Werte zu leisten.

8 9. Weintrauben, die zur Herstellung van Wein

bleuen sollen, und Traubcnmaische dürsen nur an Her¬
steller oder Händler abgegeben und 'nur von lösche»
erworben ober aus dem Ausland eingeführt werden.

Z TO. Nach näherer Bestimmung des Hundesrats
ist von der Steuer befreit:

!. Selbstgekeltertcr Wein zum Verbrauch im eigenen
Haushalt und zur Verabreichung an die landwirtschaft¬
lichen Arbeiter des eigenen Betriebes, soweit er nicht
n: verschlossenen Flaschen dem Verbraucher zugeführt
wird.

2.  Bei der Kcllerbchandlung oder Lagerung ver¬
brauchter Wem, soweit er nicht in verschlossencnFlajchen
dem Verbraucher zugeführt wird.

3. Wein, der unter Steueraufsicht nusgesührt
oder vernichtet  wird.

4. Wein zur Herstellung von Schaumwein,
Essig und Branntwein  sowie von weinhaltigen
Geeränken, von cntgeisteten Weinen und von ent-
geisteten dem Weine ähnlichen Getränken.

5. Wein, der zu amtlichen Untersuchungen oder von
genossenschaftlichen Anstalten zu wissenschaftlichen
Zwecken verwandt wird.

6. Wein in Flaschen, der beim Grenzüberschritt mit-
gefübrt wird und aus Grund der zollgesetzlichen Vor¬
schriften als Reisebedarf oder als Schiffsproviant zoll¬
frei gelassen wird.

7. Wein, der zur Probe glasweise oder in Flaichen
von weniger als 250 KubikzentimeterRaumgehalt unent¬
geltlich abgegeben wird.

8. Abendmahl-, Kommunion- und Meßwein.
8 11. Eine Erstattung der Steuer kann nach näherer

Bestimmung des Bundesrats gewährt werden für Wein,
der vom Lagerer nachweislich zurückgenommen wor¬
den ist.

8 12. Gegen Sicherheitsleistung kann oie Steuer
bis zu sechs Monaten gestundet werden.

Es folgen dann eine Reihe von Ucberwachnngs-
vorschriften und Strafbestimmungen.

8 45. Wein, der sich beim Inkrafttreten dieses Ge¬
setzes im Besitze eines Verbrauchers befindet, oder der
vor diesem Zeitpunkt bereits an einen Verbraucher
abgesandt, aber noch nicht in dessen Hand gelangt ist,
unterliegt nach näherer Bestimmung des Bnndesrats
der N a ch st en er.

Tie Nachsteuer beträgt 50 Pfg. für das Liter oder
die Flasche. Kann der Verbraucher Nachweisen, daß
die Weinsteucr nach dem Wert des Weines auf einen
geringeren Betrag zu berechnen wäre, so wird dieser
Betrag als Nachsteuer erhoben. Wein im Besitze von
Eigentümern, die Verbraucher im Sinne dieses Gesetzes
sind, bleibt, sofern die Gesamtmenge nicht mehr als
24 Liter oder 30 Flaschen beträgt, von der Nach¬
steuer befreit. Mehrere Eigentümer, die Wein gemein¬
sam aufbewahren, werden hinsichtlich der Verpflichtung
zur Entrichtung der Nachsteuer für den gemeinsam aus¬
bewahrten Wein wie ein Eigentümer angesehen.

Tranbenwein und Traubenmost derJsth-gäng? 191' ,
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